
Michael Stolleis. Geschichte des öffentlichen Rechts in Deutschland: Bd. 4: Staats- und
Verwaltungsrechtswissenschaft inWest und Ost 1945-1990.München: C.H. Beck Verlag,
2012. 720 S. (turtleback), ISBN 978-3-406-32913-5; (gebunden), ISBN 978-3-406-33061-
2; (gebunden), ISBN 978-3-406-37002-1; (gebunden), ISBN 978-3-406-63203-7.

Reviewed by Frieder Günther

Published on H-Soz-u-Kult (July, 2012)
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Wegen der grundlegenden und zugleich unvermeid-
lichen VerÃ¤nderung der Erscheinungsform und der
Funktion des Staates sei es wahrscheinlich, âdass es ei-
ne Geschichte des Ã¶ffentlichen Rechts im bisher ver-
folgten Sinn kÃ¼nftig nicht mehr geben wirdâ (S.Â
676). Mit dieser unerwarteten Wendung lÃ¤sst Mi-
chael Stolleis den abschlieÃenden vierten Band seiner
monumentalen, gut 2.000 Seiten umfassenden Gesamt-
darstellung des Ã¶ffentlichen Rechts in Deutschland
enden. Die vorherigen BÃ¤nde: Michael Stolleis, Ge-
schichte des Ã¶ffentlichen Rechts in Deutschland, Bd.
1: Reichspublizistik und Policeywissenschaft 1600â1800,
MÃ¼nchen 1988; Bd. 2: Staatsrechtslehre und Verwal-
tungswissenschaft 1800â1914, MÃ¼nchen 1992; Bd. 3:
Staats- und Verwaltungsrechtswissenschaft in Repu-
blik und Diktatur 1914â1945, MÃ¼nchen 1999 (letzte-
rer rezensiert von Wilfried Nippel, in: H-Soz-u-Kult,
06.10.1999, [06.07.2012]). Als der Autor vor gut 25 Jah-
ren mit der Arbeit am ersten Band begann, der die Zeit
der Konfessionalisierung bis zum Untergang des Alten
Reichs behandelt, war dieser Schluss wohl noch nicht ab-
sehbar. Es war damals die Zeit, als sich die Zweistaat-
lichkeit verfestigt und die bundesdeutsche Staatsrechts-

lehre endlich den Anschluss an die internationalen De-
batten gefunden hatte. Der Bedeutungszuwachs des Eu-
roparechts und VÃ¶lkerrechts im Kontext der Globali-
sierung sowie der damit einhergehende, einschneidende
Formwandel des Rechts waren aber noch kaum voraus-
zusehen.

Der hier zu besprechende vierte Band behandelt ei-
nen Zeitraum, den Stolleis grÃ¶Ãtenteils selbst erlebte
und von 1975 an als Staatsrechtslehrer an der Goethe-
UniversitÃ¤t in Frankfurt am Main aktiv mitgestalte-
te. Das Buch behandelt die Wissenschaftsdisziplin des
Verfassungs- und Verwaltungsrechts in West und Ost,
berÃ¼cksichtigt aber auch die Allgemeine Staatslehre,
das Staatskirchenrecht, das VÃ¶lkerrecht, das Europa-
recht sowie die zahlreichen neuen Sondergebiete des Ver-
waltungsrechts. Es versteht sich von selbst, dass der In-
halt der Ã¼beraus detailreichen, sich Ã¼ber 700 Seiten
erstreckenden Darstellung hier nur angedeutet werden
kann.

Der Band setzt ein mit dem Wiederaufbau der Uni-
versitÃ¤ten ab 1945, wobei imWesten dieWiederherstel-
lung des Rechtsstaats, im Osten von Anfang an die sozia-
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listische Neuordnung imVordergrund stand. Dabei ist die
AnpassungsfÃ¤higkeit an die neuen Rahmenbedingun-
gen auch unter den bundesdeutschen Staatsrechtslehrern
erstaunlich. Selbst wenn die Mehrheit durch die Zeit des
Nationalsozialismus belastet war, fÃ¼hrte die Arbeit an
den juristischen Tagesproblemen doch dazu, dass sich
dieser Personenkreis rasch mit der neuen Verfassungs-
ordnung des Grundgesetzes arrangierte. Vor allem das
Bundesverfassungsgericht bestÃ¤rkte die Staatsrechts-
lehrer in der Auffassung, dass die Grundrechte eineWert-
ordnung konstituierten, die auf alle Gebiete des Rechts
ausstrahlte und somit eine Art âgesamtgesellschaftlichen
Verhaltenskanonâ (S.Â 227) darstellte. Diese im inter-
nationalen Vergleich einzigartige Verankerung der Ver-
fassung in der gesamten Rechtsordnung war keinesfalls
zwangslÃ¤ufig und konnte, wie einige Staatsrechtsleh-
rer sogleich erkannten, aufgrund der Tendenz zur Mora-
lisierung einen freiheitsgefÃ¤hrdenden Charakter erhal-
ten. Dennoch steht auÃer Frage, dass diese Interpretati-
on in den 1950er-Jahren dabei half, die vordemokratische
Rechtsordnung im rechtsstaatlichen Sinn zu durchdrin-
gen.

In der DDR wurde mit der Babelsberger Konferenz
von 1958 das Staatsrecht ganz auf die Linie der Partei
gebracht; das Verwaltungsrecht verschwand fÃ¼r gut
zehn Jahre vollstÃ¤ndig. Zwar gab es in der ostdeutschen
Staatsrechtswissenschaft von nun an keine offen ausge-
sprochene Opposition, aber doch, wie Stolleis zeigt, sub-
tile Versuche Einzelner, den vorgegebenen Spielraum zu
erweitern.

Im Westen wurde ab der Mitte der 1960er-Jahre die
Auseinandersetzung mit dem Demokratieprinzip nach-
geholt, was im Rahmen des âkonservativen Konsensesâ
wÃ¤hrend der 1950er-Jahre versÃ¤umt worden war. Die
Staatsrechtslehrer diskutierten nun Ã¼ber Pluralismus,
Planung, Ã¼ber die Ãffnung gegenÃ¼ber den Sozial-
wissenschaften, Ã¼ber die Ausweitung der Staatsauf-
gaben hin zum allzustÃ¤ndigen Leistungsstaat, Ã¼ber
neue Partizipationsformen im Verwaltungsrecht und zu-
dem erstmals Ã¼ber die nationalsozialistische Vergan-
genheit des eigenen Fachs. Dabei wurde die bis dahin do-
minierende wertorientierte Interpretationsmethode zu-
nehmend ideologiekritisch hinterfragt, denn âder Vor-
rat an metaphysischen Gemeinsamkeiten […] war auf-
gebrauchtâ (S.Â 548), so dass man zu einem methodisch
erweiterten Gesetzespositivismus zurÃ¼ckkehren konn-
te.

Als sich die bundesdeutsche Staatsrechtslehre im-
mer mehr mit der Zweistaatlichkeit abgefunden hatte,

rÃ¼ckte 1989/90 plÃ¶tzlich die Wiedervereinigung auf
die Tagesordnung. Die Mehrheit plÃ¤dierte fÃ¼r den
Beitritt der DDR gemÃ¤Ã Art. 23 GG alter Fassung. Es
kam anschlieÃend zur âAbwicklungâ der gesamten ost-
deutschen Rechtswissenschaft und damit zu einem per-
sonellen Bruch, den es im Westen nie gegeben hatte.

Wie schon in den VorgÃ¤ngerbÃ¤nden ist die Dar-
stellung des Zeitraums von 1945 bis 1990 umfassend
im besten Sinne des Wortes. Stolleis beschrÃ¤nkt sich
nicht â wie fÃ¼r die traditionelle Rechtsgeschichte cha-
rakteristisch â auf die historische Entwicklung einzel-
ner Rechtsfiguren, sondern bezieht institutionelle Pro-
zesse mit ein, also ZeitschriftengrÃ¼ndungen, die Ent-
wicklung des Fachs an verschiedenen UniversitÃ¤ten,
die Debatten in der exklusiven Vereinigung der Deut-
schen Staatsrechtslehrer â die 1949 bis 1990 von 82 auf
immerhin 357 Mitglieder anwuchs und erst 1970 die
erste Frau aufnahm â, die Auseinandersetzungen zwi-
schen verschiedenen Schulen und Gruppierungen so-
wie die Konkurrenz mit benachbarten Wissenschafts-
disziplinen und mit dem immer wichtiger werdenden
Bundesverfassungsgericht. Zugleich werden die wis-
senschaftlichen Debatten stets auf einprÃ¤gsame Wei-
se mit dem allgemeinen zeithistorischen Kontext ver-
bunden. Die in den FuÃnoten angegebene Literatur
ist eine wahre Fundgrube fÃ¼r weiterfÃ¼hrende Re-
cherchen; die stets glÃ¤nzend formulierten biographi-
schen Skizzen der zahlreichen Staatsrechtslehrer brin-
gen die Eigenheiten der Personen in knapper Form
auf den Punkt. Zudem bereichern Zitate aus Brie-
fen einzelner Staatsrechtslehrer die Darstellung auf
markante Weise. Stolleis kann mit manchen Infor-
mationen aufwarten, die bislang nur âInsidernâ be-
kannt waren, so beispielsweise zur rechtslastigen Vor-
geschichte des berÃ¼hmten TÃ¼binger Grundgesetz-
Kommentators GÃ¼nter DÃ¼rig (1920â1996), der noch
1954 auf einem Soldatentreffen durch seine natio-
nalistischen TÃ¶ne fÃ¼r Aufsehen sorgte. Dennoch
dÃ¼rften kÃ¼nftige Studien, die sich auf die Ãberlie-
ferung in weiteren NachlÃ¤ssen stÃ¼tzen, noch zu-
sÃ¤tzliche Erkenntnisse Ã¼ber das Beziehungsgeflecht
und die Konfliktlinien unter den Staatsrechtslehrern zu-
tage fÃ¶rdern.

Kritisch zu fragen bleibt, ob es nicht mÃ¶glich ge-
wesen wÃ¤re, an ein paar Stellen des Bandes den Inhalt
auf geschlossenere und straffere Weise zu prÃ¤sentieren.
Die Darstellung wird hier ein StÃ¼ck weit zum Spiegel-
bild eines regelrecht ausufernden Fachs. Stolleis hat sich
fÃ¼r eine thematische Gliederung des Stoffs entschie-
den, was immer wieder zu zeitlichen Ãberschneidungen
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und inhaltlichen Wiederholungen fÃ¼hrt. Ein GroÃteil
der Abschnitte zur DDR wurde bereits an anderer Stelle
publiziert Michael Stolleis, Sozialistische Gesetzlichkeit.
Staats- und Verwaltungsrechtswissenschaft in der DDR,
MÃ¼nchen 2009. und erscheint mit der Entwicklung in
der Bundesrepublik eher unverbunden. Der Band fÃ¼hrt
somit vor Augen, dass in diesem Zusammenhang anstatt
von einer Beziehungsgeschichte eher von einer Parallel-
geschichte zwischen Ost und West zu sprechen ist, die
beiderseits von Ignoranz und scharfer Abgrenzung ge-
prÃ¤gt war.

Nach der deprimierenden Erfahrung mit demNieder-
gang des Ã¶ffentlichen Rechts in der Zeit des Nationalso-
zialismus betrachtet Stolleis die Entwicklung der Staats-
rechtslehre im Westen generell mit Sympathie. Er macht
keinen Hehl daraus, dass er etatistische Positionen, wie
sie von Staatsrechtslehrern aus dem Umkreis von Carl
Schmitt vertreten wurden und beispielsweise im âHand-

buch des Staatsrechts der Bundesrepublik Deutschlan-
dâ Josef Isensee / Paul Kirchhof (Hrsg.), Handbuch des
Staatsrechts der Bundesrepublik Deutschland, 9 Bde., 3.
vÃ¶llig neu bearb. und erw. Aufl., Heidelberg 2003â2011
(1. Aufl.: 10 Bde., 1987â2000). bis heute zum Ausdruck
kommen, zur LÃ¶sung gegenwÃ¤rtiger Probleme fÃ¼r
unangemessen hÃ¤lt. Wenn etwa Teile der Staatsrechts-
lehre das Konzept geschlossener Staatlichkeit gegen die
voranschreitende europÃ¤ische Integration in Stellung
bringen, so werden sie den Herausforderungen der Glo-
balisierung mit ihrer âmultiplen NormativitÃ¤tâ kaum
mehr gerecht.

Mit dem vierten Band ist Michael Stolleisâ Darstel-
lung der 500-jÃ¤hrigen Geschichte des Ã¶ffentlichen
Rechts an ein Ende gekommen. Es liegt eine einzigartige
Pionierleistung aus der Hand eines einzelnen Forschers
vor, von der andere Disziplinen â einschlieÃlich der Ge-
schichtswissenschaft â noch weit entfernt sind.
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